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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1496/2004 DES RATES

vom 18. August 2004

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 964/2003 zur Einführung eines endgültigen Antidumping-
zolls auf die Einfuhren bestimmter Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungs-

stücke mit Ursprung unter anderem in Thailand

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom
22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuh-
ren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län-
dern (1) (nachstehend „Grundverordnung“ genannt), insbeson-
dere auf Artikel 11 Absatz 3,

auf Vorschlag der Kommission nach Konsultationen im Beraten-
den Ausschuss,

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. VERFAHREN

1. Vorangegangene Untersuchungen und geltende
Maßnahmen

(1) Bei den derzeit gegenüber den Einfuhren bestimmter
Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbin-
dungsstücke aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in Thai-
land geltenden Maßnahmen handelt es sich um einen
endgültigen Antidumpingzoll, der mit der Verordnung
(EG) Nr. 584/96 des Rates (2) eingeführt, mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1592/2000 des Rates (3) geändert und
nach einer Überprüfung wegen des bevorstehenden Au-
ßerkrafttretens der Maßnahmen mit der Verordnung (EG)
Nr. 964/2003 des Rates (4) aufrechterhalten wurde.

(2) Bei den für diese Einfuhren geltenden Maßnahmen han-
delt es sich um einen Wertzoll, außer für zwei ausfüh-
rende Hersteller in Thailand, von denen mit dem Be-
schluss 96/252/EG der Kommission (5), zuletzt geändert
durch den Beschluss 2000/453/EG der Kommission (6),
Verpflichtungen angenommen wurden.

(3) Im April 2001 leitete die Kommission eine Überprüfung
wegen des bevorstehenden Außerkrafttretens der Maß-
nahmen (7) gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Grundverord-
nung und gleichzeitig von Amts wegen eine Interims-
überprüfung gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Grundver-
ordnung ein. Die Überprüfung gemäß Artikel 11 Ab-
satz 2 der Grundverordnung wurde mit der Verordnung
(EG) Nr. 964/2003 abgeschlossen, und die geltenden
Maßnahmen wurden aufrechterhalten. Die Interimsüber-
prüfung gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Grundverord-
nung dauerte zu diesem Zeitpunkt jedoch noch an.

2. Gründe für die Überprüfung

(4) Im April 2001 leitete die Kommission von Amts wegen
eine Interimsüberprüfung gemäß Artikel 11 Absatz 3 der
Grundverordnung ein, um zu prüfen, ob die Form der
Maßnahmen gegenüber den Einfuhren mit Ursprung in
Thailand angemessen war. Hierbei ist zu bemerken, dass
bei der Überwachung der von den beiden Ausführern in
Thailand — Awaji Sangyo (Thailand) Co., Ltd und TTU
Industrial Corp. Ltd (nachstehend „betroffene Ausführer“
genannt) — angenommenen Verpflichtungen Durchset-
zungsprobleme aufgetreten waren, so dass die Abhilfe-
wirkung der Maßnahmen untergraben wurde. Nach Kon-
sultationen im Beratenden Ausschuss leitete die Kommis-
sion eine auf die Form der Maßnahmen beschränkte Un-
tersuchung ein. Die Einleitung der Überprüfung wurde
gleichzeitig mit der Einleitung der Überprüfung wegen
des bevorstehenden Außerkrafttretens der Maßnahmen
bekannt gegeben, infolge der die geltenden Maßnahmen
aufrechterhalten wurden.

(5) Die Kommission unterrichtete die antragstellenden Ge-
meinschaftshersteller, die ausführenden Hersteller in Thai-
land, die bekanntermaßen betroffenen Einführer/Händler,
Verwender und Verwenderverbände sowie die Vertreter
der thailändischen Regierung offiziell über die Einleitung
der Überprüfung. Ferner gab sie den unmittelbar betrof-
fenen Parteien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich
darzulegen und eine Anhörung zu beantragen.

(6) Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse der Untersu-
chung gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Grundverordnung
stellte der thailändische ausführende Hersteller Awaji San-
gyo (Thailand) Co., Ltd (nachstehend „Antragsteller“ ge-
nannt) im April 2002 einen Antrag auf Einleitung einer —
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auf den Aspekt des Dumpings beschränkten — Interims-
überprüfung der für ihn geltenden Antidumpingmaßnah-
men. Der Antragsteller behauptete, die Umstände hätten
sich dauerhaft verändert, was zu einem deutlichen Rück-
gang des Normalwerts geführt habe, so dass auch das
Dumping verringert oder beseitigt worden und insofern
die Aufrechterhaltung der Maßnahmen in der bisherigen
Höhe für ihn zur Beseitigung des Dumpings nicht länger
notwendig sei.

(7) Nachdem die Kommission, nach Konsultationen im Be-
ratenden Ausschuss, festgestellt hatte, dass hinreichende
Beweise für die Einleitung einer Interimsüberprüfung vor-
lagen, veröffentlichte sie eine entsprechende Bekanntma-
chung (1) und leitete eine Untersuchung ein.

(8) Die Kommission unterrichtete die Behörden des Ausfuhr-
landes und den Antragsteller offiziell über die Einleitung
der auf den Aspekt des Dumpings beschränkten Interims-
überprüfung und gab allen unmittelbar betroffenen Par-
teien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich darzulegen
und eine Anhörung zu beantragen. Die Kommission
sandte dem Antragsteller einen Fragebogen zu.

(9) Sie holte alle für die Dumpinguntersuchung als notwen-
dig erachteten Informationen ein, prüfte sie und führte
einen Kontrollbesuch in dem Betrieb des Antragstellers
durch.

(10) Die auf das Dumping beschränkte Untersuchung betraf
den Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezem-
ber 2002 (nachstehend „Untersuchungszeitraum“ genannt
bzw. „UZ“ abgekürzt).

B. WARE UND GLEICHARTIGE WARE

Betroffene Ware

(11) Bei der von den Interimsüberprüfungen betroffenen Ware
handelt es sich um die gleiche Ware wie in den voran-
gegangenen Untersuchungen, d. h. um bestimmte Rohr-
formstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungs-
stücke (mit Ausnahme von gegossenen Rohrstücken,
Flanschen und Rohrstücken mit Gewinde) aus Eisen
oder Stahl (ausgenommen aus nicht rostendem Stahl)
mit einem größten äußeren Durchmesser von
609,6mm oder weniger, zum Stumpfschweißen und zu
anderen Zwecken (nachstehend „betroffene Ware“ ge-
nannt), mit Ursprung in Thailand. Die betroffene Ware
wird derzeit den KN-Codes ex 7307 93 11 (TARIC-Code
7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (TARIC-Code
7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (TARIC-Code
7307 99 30 98) und ex 7307 99 90 (TARIC-Code
7307 99 90 98) zugewiesen.

Gleichartige Ware

(12) Wie die vorangegangenen Untersuchungen ergaben auch
diese Untersuchungen, dass die Rohrformstücke, Rohrver-
schlussstücke und Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder
Stahl, die in Thailand hergestellt und auf dem Inlands-
markt verkauft und/oder in die Gemeinschaft ausgeführt
werden, dieselben grundlegenden materiellen und chemi-
schen Eigenschaften aufweisen wie die in der Gemein-
schaft von den Gemeinschaftsherstellern verkauften Rohr-
formstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungs-
stücke und daher als gleichartige Waren im Sinne des
Artikels 1 Absatz 4 der Grundverordnung angesehen
werden.

C. DUMPING BEI DEM ANTRAGSTELLER

1. Normalwert

(13) Zur Bestimmung des Normalwerts untersuchte die Kom-
mission zunächst für den Antragsteller, ob seine gesam-
ten Inlandsverkäufe der gleichartigen Ware im Vergleich
zu seinen gesamten Ausfuhrverkäufen in die Gemein-
schaft repräsentativ waren. Den Untersuchungsergebnis-
sen zufolge war dies im Sinne des Artikels 2 Absatz 2
der Grundverordnung der Fall, da das Volumen der In-
landsverkäufe des Antragstellers mindestens 5% seines
gesamten Ausfuhrvolumens in die Gemeinschaft ent-
sprach.

(14) Danach wurde für jeden der in die Gemeinschaft ausge-
führten Warentypen untersucht, ob die entsprechenden
Inlandsverkäufe des Antragstellers hinreichend repräsen-
tativ waren. Dies war immer dann der Fall, wenn im UZ
das Volumen der gesamten Inlandsverkäufe eines Waren-
typs 5 % oder mehr des gesamten Volumens der Ausfuhr-
verkäufe desselben Warentyps in die Gemeinschaft ent-
sprach. Auf dieser Grundlage wurde festgestellt, dass die
Inlandsverkäufe aller Warentypen — mit einer Ausnahme
— repräsentativ waren.

(15) Schließlich wurde geprüft, ob die Inlandsverkäufe der
einzelnen Warentypen als Geschäfte im normalen Han-
delsverkehr angesehen werden konnten, indem für die
einzelnen Warentypen der Anteil der gewinnbringenden
Verkäufe an unabhängige Abnehmer ermittelt wurde. In
den Fällen, in denen auf das Volumen der Verkäufe eines
Warentyps, der zu einem Nettoverkaufspreis in Höhe der
ermittelten Produktionskosten oder darüber verkauft
wurde, 80 % oder mehr des gesamten Verkaufsvolumens
entfielen und in denen der gewogene Durchschnittspreis

DEL 275/2 Amtsblatt der Europäischen Union 25.8.2004

(1) ABl. C 17 vom 24.1.2003, S. 2.



des betreffenden Warentyps mindestens den Produktions-
kosten entsprach, stützte sich der Normalwert auf den
tatsächlichen Inlandspreis, der als gewogener Durch-
schnitt der Preise aller im UZ getätigten Inlandsverkäufe
dieses Warentyps ermittelt wurde, unabhängig davon, ob
diese Verkäufe gewinnbringend waren oder nicht. In den
Fällen, in denen das Volumen der gewinnbringenden Ver-
käufe eines Warentyps weniger als 80%, aber mindestens
10% des gesamten Verkaufsvolumens ausmachte, stützte
sich der Normalwert auf den tatsächlichen Inlandspreis,
der als gewogener Durchschnitt der gewinnbringenden
Verkäufe nur dieses Warentyps ermittelt wurde.

(16) Entfielen bei einem Warentyp auf die gewinnbringenden
Verkäufe weniger als 10% der gesamten Verkaufsmenge
dieses Warentyps auf dem Inlandsmarkt, so wurde die
Auffassung vertreten, dass dieser Warentyp nicht in aus-
reichenden Mengen verkauft wurde, um den Inlandspreis
als angemessene Grundlage zur Ermittlung des Normal-
werts heranziehen zu können.

(17) In den Fällen, in denen die Inlandspreise eines bestimm-
ten vom Antragsteller verkauften Warentyps nicht zur
Ermittlung des Normalwerts herangezogen werden konn-
ten, musste eine andere Methode angewandt werden. In
Ermangelung anderer ausführender Hersteller und ange-
messener Methoden wurde der Normalwert rechnerisch
ermittelt.

(18) In allen Fällen, in denen der Normalwert rechnerisch
ermittelt wurde, und im Einklang mit Artikel 2 Absatz
3 der Grundverordnung wurde der Normalwert anhand
der gegebenenfalls gebührend berichtigten Fertigungskos-
ten der für die Ausfuhr bestimmten Warentypen zuzüg-
lich eines angemessenen Betrags für Vertriebs-, Verwal-
tungs- und Gemeinkosten (nachstehend „VVG-Kosten“
genannt) sowie einer angemessenen Gewinnspanne be-
stimmt. Zu diesem Zweck untersuchte die Kommission,
ob die Angaben über die VVG-Kosten und die auf dem
Inlandsmarkt erzielten Gewinne des betroffenen ausfüh-
renden Herstellers zuverlässig waren. Die tatsächlichen
inländischen VVG-Kosten wurden als zuverlässig angese-
hen, da das Volumen der Inlandsverkäufe des betroffenen
Unternehmens als repräsentativ angesehen werden
konnte. Die inländische Gewinnspanne wurde anhand
der Inlandsverkäufe im normalen Handelsverkehr ermit-
telt.

2. Ausfuhrpreis

(19) Da alle Ausfuhren der betroffenen Ware direkt an einen
unabhängigen Abnehmer in der Gemeinschaft verkauft
wurden, wurde der Ausfuhrpreis gemäß Artikel 2 Absatz
8 der Grundverordnung auf der Grundlage der tatsächlich
gezahlten oder zu zahlenden Preise bestimmt.

3. Vergleich

(20) Im Interesse eines fairen Vergleichs der einzelnen Waren-
typen auf der Stufe ab Werk und auf derselben Handels-
stufe wurden auf Antrag gebührende Berichtigungen für
Unterschiede vorgenommen, sofern sie nachweislich die
Vergleichbarkeit zwischen dem Ausfuhrpreis und dem
Normalwert beeinflussten. Diese Berichtigungen wurden
gemäß Artikel 2 Absatz 10 der Grundverordnung für
Unterschiede bei den Einfuhrabgaben, Preisnachlässen,
Transport-, Versicherungs-, Bereitstellungs-, Verpackungs-
und Kreditkosten sowie Provisionen vorgenommen.

4. Dumpingspanne

(21) Zur Ermittlung der Dumpingspanne verglich die Kom-
mission den gewogenen durchschnittlichen Normalwert
mit dem gewogenen durchschnittlichen Preis der Ausfuh-
ren in die Gemeinschaft.

(22) Dieser Vergleich ergab das Vorliegen von Dumping für
den Antragsteller. Die ermittelte Dumpingspanne, ausge-
drückt als Prozentsatz des gesamten cif-Werts frei Grenze
der Gemeinschaft, unverzollt, betrug 7,4 %.

5. Dauerhafte Veränderung der Umstände und
Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens des
Dumpings

(23) Nach ihrer üblichen Vorgehensweise prüfte die Kommis-
sion, ob die veränderten Umstände als dauerhaft bezeich-
net werden konnten.

(24) Die Prüfung ergab, dass keine Gründe dagegen sprachen,
dass die Inlandsverkaufspreise und der Normalwert in
absehbarer Zeit konstant bleiben würden.

(25) Die Kommission untersuchte die mögliche Entwicklung
der Ausfuhrpreise im Fall der Anwendung eines niedri-
geren Zollsatzes. In diesem Zusammenhang wurde davon
ausgegangen, dass die Verkäufe des Antragstellers in die
Gemeinschaft durch die im Rahmen der Ausgangsunter-
suchung angenommene Verpflichtung beschränkt wur-
den. Es wurde festgestellt, dass diese Art der Verpflich-
tung nicht mehr angemessen war (vgl. Randnummer 35).
Daraufhin wurde geprüft, ob die Einfuhren der von dem
Antragsteller hergestellten betroffenen Ware in die Ge-
meinschaft im Fall einer Senkung des Zollsatzes ansteigen
würden.

(26) Die Untersuchung ergab, dass sich die Produktionskapa-
zität des Antragstellers seit dem Untersuchungszeitraum
der Ausgangsuntersuchung erheblich, in den letzten drei
Jahren jedoch in geringerem Maß, erhöht hatte, und dass
seine Kapazitäten über den gesamten Zeitraum zu na-
hezu 100% ausgelastet waren.
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(27) Die Untersuchung ergab jedoch auch, dass das Unterneh-
men einen Großteil seiner Produktion auf gefestigten
Märkten anderer Drittländer absetzte. Der Antragsteller
führte mehr als 90 % seiner Produktion der betroffenen
Ware im UZ aus, und zwar fast ausschließlich in andere
Drittländer. Die Ausfuhren in andere Drittländer verdrei-
fachten sich seit dem Untersuchungszeitraum der Aus-
gangsuntersuchung und stiegen in den letzten drei Jahren
weiter an. Ferner wurde festgestellt, dass die Ausfuhren in
andere Drittländer zu Preisen verkauft wurden, die rund
25% über den Preisen der Ausfuhren in die EG lagen.

(28) Da die Produktionskapazitäten des Antragstellers nahezu
ausgelastet sind und er daher seine Verkäufe in die Ge-
meinschaft im Fall einer Senkung der Antidumpingmaß-
nahmen nicht erhöhen könnte, werden die vorstehenden
Feststellungen, auch jene betreffend die Ausfuhren in
Drittländer und insbesondere die Preise der Ausfuhren
in diese Länder, so gedeutet, dass ein Wiederanstieg der
gedumpten Einfuhren auf ein Niveau, das mit dem in der
Ausgangsuntersuchung ermittelten Niveau vergleichbar
ist, in absehbarer Zeit unwahrscheinlich ist.

(29) Daher wird der Schluss gezogen, dass sich die Umstände,
insbesondere was den deutlich niedrigeren Normalwert
betrifft, dauerhaft verändert haben. Angesichts der nied-
rigeren Dumpingspanne wird es als angemessen angese-
hen, die Maßnahmen in Bezug auf den Antragsteller zu
ändern.

6. Schlussfolgerungen

(30) Gemäß Artikel 9 Absatz 4 der Grundverordnung darf der
Betrag des Antidumpingzolls die festgestellte Dumping-
spanne nicht übersteigen, sollte aber niedriger sein als die
Dumpingspanne, wenn ein niedrigerer Zoll ausreicht, um
die Schädigung des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft
zu beseitigen. Da bei der Berechnung des für den An-
tragsteller geltenden Zolls die Dumpingspanne zugrunde
gelegt wurde, sollte der Zoll an die in dieser Untersu-
chung festgestellte niedrigere Dumpingspanne von 7,4%
angepasst werden.

(31) Demzufolge sollte der ursprünglich mit der Verordnung
(EG) Nr. 584/96 eingeführte und mit der Verordnung
(EG) Nr. 964/2003 aufrechterhaltene Antidumpingzoll
in Bezug auf den Antragsteller geändert werden.

(32) Die interessierten Parteien wurden über die wesentlichen
Tatsachen und Erwägungen unterrichtet, auf deren
Grundlage die Änderung des mit der Verordnung (EG)
Nr. 964/2003 eingeführten Antidumpingzolls in Bezug
auf den Antragsteller empfohlen werden sollte.

D. AUF DIE FORM DER MASSNAHMEN BESCHRÄNKTE
INTERIMSÜBERPRÜFUNG

(33) Bei den ursprünglich von den beiden betroffenen Aus-
führern angenommenen Verpflichtungen handelte es sich
um Mengenverpflichtungen, denen zufolge sich die Un-
ternehmen zur Einhaltung von Höchstmengen bei der
Ausfuhr ihrer Waren in die Gemeinschaft verpflichteten.

(34) Nach Artikel 8 Absatz 1 der Grundverordnung sollen
mithilfe der Verpflichtungen die schädigenden Auswir-
kungen der gedumpten Einfuhren beseitigt werden, in-
dem der Ausführer seine Preise anhebt oder keine Waren
mehr zu gedumpten Preisen ausführt. Die Untersuchun-
gen ergaben, dass die Art der im Jahr 1996 angenomme-
nen Verpflichtungen, bei denen lediglich die Menge der
Einfuhren in die Gemeinschaft beschränkt wurde, nicht
geeignet war, um eine ausreichende Erhöhung der Preise
zu bewirken und damit erneut faire Wettbewerbsbedin-
gungen auf dem Gemeinschaftsmarkt herzustellen. Daher
werden im vorliegenden Fall die Verpflichtungen in ihrer
derzeitigen Form nicht als geeignetes und wirksames Mit-
tel zur Beseitigung der schädigenden Auswirkungen des
Dumpings angesehen. Darüber hinaus ist die Kommis-
sion nicht in der Lage, die Einhaltung der in den Ver-
pflichtungen festgelegten Höchstmengen der betroffenen
Ware wirksam zu überwachen.

(35) Daher wurde der Schluss gezogen, dass die geltenden
Verpflichtungen nicht länger angemessen sind.

(36) Die interessierten Parteien wurden über die wesentlichen
Tatsachen und Erwägungen unterrichtet, auf deren
Grundlage dieser Schluss gezogen wurde.

E. VORGESCHLAGENE MASSNAHMEN

(37) Die mit der Verordnung (EG) Nr. 964/2003 aufrechter-
haltene Antidumpingmaßnahme gegenüber den Einfuh-
ren bestimmter Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke
und Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder Stahl, mit
Ursprung unter anderem in Thailand sollte i) in Bezug
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auf den Antragsteller, angesichts der in der Untersuchung
ermittelten niedrigeren Dumpingspanne, und ii) in Bezug
auf die betroffenen Ausführer, in Anbetracht der Feststel-
lungen der auf die Form der Maßnahmen beschränkten
Interimsüberprüfung geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 964/2003
erhält folgende Fassung:

„(2) Für die in den nachstehend genannten Ländern bzw.
von den nachstehend genannten Unternehmen hergestellten
Waren gelten folgende Zollsätze:

Land Zollsatz TARIC-Zusatzcode

Volksrepublik China 58,6 % —

Thailand 58,9% A999

Außer:

Awaji Sangyo (Thailand) Co.,
Ltd, Samutprakarn

7,4 % 8850

Thai Benkan Co. Ltd, Prapa-
daeng-Samutprakarn

0% A118“

(2) Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 2 der Verordnung (EG)
Nr. 964/2003 werden aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 18. August 2004.

Im Namen des Rates
Der Präsident

B. BOT
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1497/2004 DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), insbesondere auf Ar-
tikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kom-
mission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen
Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der
Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in ihrem Anhang
angeführten Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im An-
hang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen pau-
schalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 25. August 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 24. August 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 24. August 2004 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Be-
stimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrpreis

0702 00 00 204 60,6
999 60,6

0707 00 05 052 83,4
999 83,4

0709 90 70 052 90,3
999 90,3

0805 50 10 382 51,9
388 48,7
524 67,3
528 55,8
999 55,9

0806 10 10 052 81,8
400 176,4
512 186,9
624 158,5
999 150,9

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 85,2
400 99,2
508 55,3
512 92,7
528 84,9
720 52,2
800 164,1
804 82,2
999 89,5

0808 20 50 052 130,8
388 93,5
512 74,9
800 146,1
999 111,3

0809 30 10, 0809 30 90 052 142,2
999 142,2

0809 40 05 066 35,3
093 41,6
094 27,2
624 163,8
999 67,0

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2081/2003 der Kommission (ABl. L 313 vom 28.11.2003, S. 11). Der Code
„999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1498/2004 DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 mit Durchführungsbestimmungen für die Aus-
fuhrlizenzen im Sektor Geflügelfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Geflügelfleisch (1), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 2 und Ar-
tikel 8 Absatz 12,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die wirtschaftlichen Bedingungen auf den Ausfuhrmärk-
ten für Geflügelfleisch sind sehr unterschiedlich und va-
riabel. Sie erfordern daher eine deutlichere Präzisierung
der Bedingungen, zu denen Ausfuhrerstattungen für die
Erzeugnisse dieses Sektors gewährt werden.

(2) Um die Ziele erreichen zu können, die mit der Anpas-
sung der Methode für die Zuteilung der erstattungsbe-
günstigt auszuführenden Mengen verfolgt werden, und
um die verfügbaren Mittel gemäß Artikel 8 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 bestmöglich zu nut-
zen, sind zusätzlich zu den in Artikel 3 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 633/2004 der Kommission (2) ge-
nannten Umständen weitere Umstände vorzusehen, unter
denen die Kommission die Erteilung oder die Beantra-
gung von Ausfuhrlizenzen während der Bedenkzeit
nach der Antragstellung beschränken kann.

(3) Außerdem ist vorzusehen, unter welchen Umständen
diese Maßnahmen je nach Bestimmung differenziert wer-
den können.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 633/2004 ist daher entspre-
chend zu ändern.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 633/2004 wird wie folgt
geändert:

1. Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„4. Würde die Erteilung der Ausfuhrlizenzen dazu führen,
dass die verfügbaren Beträge überschritten werden oder über-
schritten werden könnten oder dass die Höchstmengen, die
während des betreffenden Zeitraums unter Berücksichtigung
der mengenmäßigen Beschränkungen gemäß Artikel 8 Ab-
satz 11 der Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 erstattungsbe-
günstigt ausgeführt werden können, ausgeschöpft werden
oder ausgeschöpft werden könnten oder dass die Kontinuität
der Ausfuhren nicht gewährleistet werden kann, so kann die
Kommission:

a) einen einheitlichen Prozentsatz für die Annahme der be-
antragten Mengen festlegen;

b) die noch nicht beschiedenen Anträge ablehnen;

c) die Einreichung von Anträgen auf Ausfuhrlizenzen höchs-
tens fünf Arbeitstage lang aussetzen, wobei die Möglich-
keit besteht, nach dem in Artikel 17 der Verordnung
(EWG) Nr. 2777/75 vorgesehenen Verfahren einen länge-
ren Aussetzungszeitraum festzusetzen.

Anträge auf Ausfuhrlizenzen, die innerhalb des Aussetzungs-
zeitraums gestellt wurden, sind unzulässig.

Die Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 können nach Erzeug-
niskategorien und Bestimmungen getroffen oder differenziert
werden.“

2. Folgender Absatz 4a wird eingefügt:

„4a. Die Maßnahmen gemäß Absatz 4 können auch ge-
troffen werden, wenn sich die Ausfuhrlizenzanträge auf Men-
gen beziehen, die die normalen Absatzmengen für eine Be-
stimmung überschreiten oder überschreiten könnten und
wenn die Lizenzerteilung zu Spekulationsgeschäften, Wett-
bewerbsverzerrungen zwischen Marktteilnehmern oder einer
Störung der betreffenden Handelsströme oder des Gemein-
schaftsmarktes führen könnte.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. August 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1499/2004 DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

mit Sondermaßnahmen zur Stützung des Eiermarktes in Belgien

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2771/75 des Rates vom
29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorganisation für
Eier (1), insbesondere auf Artikel 14,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Infolge des Auftretens der Geflügelpest in bestimmten
Produktionsgebieten Belgiens sind mit der Entscheidung
2003/289/EG der Kommission vom 25. April 2003 mit
Maßnahmen zum Schutz gegen die Geflügelpest in Bel-
gien (2) Veterinär- und Handelsbeschränkungen für diesen
Mitgliedstaat eingeführt worden. Somit sind der Trans-
port und die Vermarktung von Bruteiern innerhalb Bel-
giens vorübergehend untersagt worden.

(2) Die sich aus der Anwendung der Veterinärmaßnahmen
ergebenden Beschränkungen des freien Warenverkehrs
mit Bruteiern hätten eine schwerwiegende Störung des
Bruteiermarktes in Belgien zur Folge haben können. Die
belgischen Behörden trafen zur Stützung dieses Marktes
Maßnahmen, die sich auf Bruteier beschränkten und nur
während der unbedingt notwendigen Dauer anzuwenden
waren. Diese Maßnahmen sahen die Möglichkeit vor,
Bruteier, deren Einlegen in Brutapparate nicht mehr mög-
lich war, für die Verarbeitung zu Eiprodukten zu verwen-
den.

(3) Diese Maßnahmen haben sich günstig auf den Bruteier-
markt und den Eiermarkt im Allgemeinen ausgewirkt.

Daher ist es gerechtfertigt, sie Sondermaßnahmen zur
Stützung des Marktes im Sinne von Artikel 14 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 2771/75 gleichzustellen und eine
Beihilfe zu gewähren, die es ermöglicht, einen Teil der
wirtschaftlichen Verluste auszugleichen, die sich aus der
Verwendung von Bruteiern zur Verarbeitung zu Eipro-
dukten ergeben haben.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses
für Geflügelfleisch und Eier —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die zwischen dem 16. April und 5. Mai 2003 erfolgte
Verwendung zur Verarbeitung von Bruteiern des KN-Codes
0407 00 19, die von den belgischen Behörden infolge der An-
wendung der Entscheidung 2003/289/EG beschlossen wurde,
gilt als Sondermaßnahme zur Stützung des Marktes im Sinne
von Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2771/75.

(2) Im Rahmen der Maßnahme gemäß Absatz 1 wird ein
Ausgleichsbetrag gewährt von

— 0,097 EUR je Brutei von Fleischrassen für höchstens
5 372 000 Stück;

— 0,081 EUR je Brutei von Legerassen für höchstens
314 000 Stück;

— 0,265 EUR je Brutei von Zuchtrassen für höchstens
99 000 Stück.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 24. August 2004

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1500/2004 DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

zur Einstellung der Fischerei auf Gemeine Seezunge durch Schiffe unter der Flagge Schwedens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), insbesondere auf Artikel
21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 des Rates vom
19. Dezember 2003 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und begleitender Fangbedingungen für bestimmte
Fischbestände und Bestandsgruppen in den Gemein-
schaftsgewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Ge-
wässern mit Fangbeschränkungen (2004) (2) sind für das
Jahr 2004 Quoten für Gemeine Seezunge vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die Kommis-
sion den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zugeteilte
Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge unter
der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Seezungenfänge im ICES-Gebiet Skagerrak und Katte-
gat, III b, c, d (EU-Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge
Schwedens führen oder in Schweden registriert sind, die
für 2004 zugeteilte Quote erreicht. Schweden hat die
Befischung dieses Bestands ab dem 9. April 2004 ver-
boten. Es empfiehlt sich daher, dieses Datum zu über-
nehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Seezungenfänge im ICES-Gebiet Skagerrak und
Kattegat, III b, c, d (EU-Gewässer) durch Schiffe, die die Flagge
Schwedens führen oder in Schweden registriert sind, gilt die
Schweden für 2004 zugeteilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Gemeine Seezunge im ICES-Gebiet Skagerrak
und Kattegat, III b, c, d (EU-Gewässer) durch Schiffe, die die
Flagge Schwedens führen oder in Schweden registriert sind, so-
wie die Aufbewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden
von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen
nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung getätigt wer-
den, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 9. April 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 24. August 2004

Für die Kommission
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektor für Fischerei
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1501/2004 DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

zur Einstellung der Tiefseegarnelenfischerei durch Schiffe unter der Flagge Schwedens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), insbesondere auf Artikel
21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 des Rates vom
19. Dezember 2003 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und begleitender Fangbedingungen für bestimmte
Fischbestände und Bestandsgruppen in den Gemein-
schaftsgewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Ge-
wässern mit Fangbeschränkungen (2004) (2) sind für das
Jahr 2004 Quoten für Tiefseegarnelen vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die Kommis-
sion den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zugeteilte
Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge unter
der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Tiefseegarnelenfänge in den norwegischen Gewässern
südlich von 62° 00' N durch Schiffe, die die Flagge
Schwedens führen oder in Schweden registriert sind, die

für 2004 zugeteilte Quote erreicht. Schweden hat die
Befischung dieses Bestands ab dem 7. Mai 2004 verbo-
ten. Es empfiehlt sich daher, dieses Datum zu überneh-
men —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Tiefseegarnelenfänge in den norwegischen Gewäs-
sern südlich von 62° 00' N durch Schiffe, die die Flagge Schwe-
dens führen oder in Schweden registriert sind, gilt die Schweden
für 2004 zugeteilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Tiefseegarnelen in den norwegischen Gewäs-
sern südlich von 62° 00' N durch Schiffe, die die Flagge Schwe-
dens führen oder in Schweden registriert sind, sowie die Auf-
bewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden von Fängen
aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen nach Be-
ginn der Anwendung dieser Verordnung getätigt werden, sind
verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 7. Mai 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 24. August 2004

Für die Kommission
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektor für Fischerei
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1502/2004 DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

zur Einstellung der Fischerei auf Scholle durch Schiffe unter der Flagge Belgiens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), insbesondere auf Artikel
21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2287/2003 des Rates vom
19. Dezember 2003 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und begleitender Fangbedingungen für bestimmte
Fischbestände und Bestandsgruppen in den Gemein-
schaftsgewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in Ge-
wässern mit Fangbeschränkungen (2004) (2) sind für das
Jahr 2004 Quoten für Scholle vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die Kommis-
sion den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zugeteilte
Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge unter
der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Schollenfänge im ICES-Gebiet VII f-g durch Schiffe,
die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien registriert

sind, die für 2004 zugeteilte Quote erreicht. Belgien hat
die Befischung dieses Bestands ab dem 17. Juli 2004
verboten. Es empfiehlt sich daher, dieses Datum zu über-
nehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Schollenfänge im ICES-Gebiet VII f-g durch
Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien registriert
sind, gilt die Belgien für 2004 zugeteilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Scholle im ICES-Gebiet VII f-g durch Schiffe,
die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien registriert sind,
sowie die Aufbewahrung an Bord, das Umladen und Anlanden
von Fängen aus diesem Bestand, die von den genannten Schiffen
nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung getätigt wer-
den, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 17. Juli 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 24. August 2004

Für die Kommission
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektor für Fischerei
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1503/2004 DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2004 zur Festlegung des Umfangs, in dem den im Juli
2004 gestellten Anträgen auf Erteilung von Lizenzen für die Einfuhr von Milcherzeugnissen im
Rahmen der durch die Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 eröffneten Zollkontingente stattgegeben

werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch
und Milcherzeugnisse (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 der Kommis-
sion vom 14. Dezember 2001 mit Durchführungsbestimmun-
gen zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates zur Einfuhr-
regelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröffnung der
betreffenden Zollkontingente (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Bei der Übermittlung der Angaben über die Einfuhr-
lizenzanträge, die im Juli 2004 im Rahmen des mit der
Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 eröffneten Kontingents
Nr. 09.4593 durch die zuständigen einzelstaatlichen Be-
hörden an die Kommission gestellt worden sind, ist ein
Fehler unterlaufen.

(2) Daher ist Anhang I Teil A der Verordnung (EG) Nr.
1347/2004 der Kommission (3) zu ändern, mit der der
Umfang festgelegt worden ist, in dem den Einfuhrlizen-
zen im Rahmen des vorgenannten Kontingents stattge-
geben werden kann.

(3) Da die Verordnung (EG) Nr. 1347/2004 mit Wirkung
vom 24. Juli 2004 gilt, ist vorzusehen, dass die vorlie-
gende Verordnung mit Wirkung vom selben Zeitpunkt
gilt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In Anhang I Teil A der Verordnung (EG) Nr. 1347/2004 wird
für das Kontingent Nr. 09.4593 der Gedankenstrich durch den
Zuteilungskoeffizienten „1,0000“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 24. Juli 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 24. August 2004

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

DEL 275/14 Amtsblatt der Europäischen Union 25.8.2004

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 186/2004 der Kommission (ABl.
L 29 vom 3.2.2004, S. 6).

(2) ABl. L 341 vom 22.12.2001, S. 29. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 810/2004 (ABl. L 149 vom
30.4.2004, S. 138). (3) ABl. L 250 vom 24.7.2004, S. 3.



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 28. Juli 2004

zur Änderung des Beschlusses 96/252/EG zur Annahme von Verpflichtungsangeboten im Rahmen
des Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren bestimmter Rohrformstücke, Rohrverschluss-
stücke und Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in der Volksrepublik China,
Kroatien und Thailand und zum Widerruf der Annahme von Verpflichtungsangeboten, die von

bestimmten Ausführern in Thailand unterbreitet wurden

(2004/612/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 22.
Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren
aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Län-
dern (1) (nachstehend „Grundverordnung“ genannt), insbeson-
dere auf Artikel 8 Absatz 9 und Artikel 9,

nach Konsultationen im Beratenden Ausschuss,

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. VORAUSGEGANGENES VERFAHREN

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 584/96 (2) führte der Rat
endgültige Antidumpingzölle auf die Einfuhren bestimm-
ter Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrver-
bindungsstücke aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in der
Volksrepublik China, Kroatien und Thailand ein, die zu-
letzt mit der Verordnung (EG) Nr. 964/2003 des Rates (3)
aufrechterhalten wurden. Bei den für diese Einfuhren gel-
tenden Maßnahmen handelt es sich um einen Wertzoll,
außer für zwei ausführende Hersteller in Thailand, von

denen mit dem Beschluss 96/252/EG der Kommission (4)
Verpflichtungen angenommen wurden.

(2) Im April 2001 leitete die Kommission von Amts wegen
eine Interimsüberprüfung ein, um zu prüfen, inwieweit
die Form der Maßnahmen gegenüber den Einfuhren mit
Ursprung in Thailand angemessen war (5). Die Überprü-
fung wurde mit der Begründung eingeleitet, dass Durch-
setzungsprobleme bei der Überwachung der Verpflichtun-
gen der beiden ausführenden Hersteller in Thailand —

Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd und TTU Industrial
Corp. Ltd — aufgetreten waren. Die Untersuchung wurde
in Verbindung mit einer Überprüfung wegen des bevor-
stehenden Außerkrafttretens der Maßnahmen eingeleitet,
die mit der Verordnung (EG) Nr. 964/2003 abgeschlos-
sen wurde.

(3) Auf der Grundlage der Feststellungen dieser Untersu-
chung (vgl. Erwägungsgründe 33, 34 und 35 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1496/2004 des Rates (6)) wurde der
Schluss gezogen, dass die Form der Maßnahmen nicht
mehr angemessen ist, da die Verpflichtungen in ihrer
jetzigen Form nicht als geeignetes und wirksames Mittel
zur Beseitigung der schädigenden Auswirkungen des
Dumpings angesehen werden.

(4) Aus diesem Grund und im Einklang mit den einschlägi-
gen Bestimmungen der genannten Verpflichtungen, de-
nen zufolge die Kommission befugt ist, die Annahme
der Verpflichtungen einseitig zu widerrufen, hat die Kom-
mission beschlossen, die Annahme der Verpflichtungen
von Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd und TTU Industrial
Corp. Ltd zu widerrufen.
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(5) Die betroffenen Ausführer wurden über die Schlussfolge-
rungen der Kommission informiert und erhielten Gele-
genheit, Stellung zu nehmen. Nach Prüfung dieser Stel-
lungnahmen wurden die Feststellungen gegebenenfalls
entsprechend geändert. Beide Unternehmen wurden auf-
gefordert, geänderte Verpflichtungsangebote zu unterbrei-
ten, in denen sie sich unter anderem zur Einhaltung von
Mindesteinfuhrpreisen verpflichten sollten. Bei der Kom-
mission gingen jedoch keine entsprechenden Angebote
ein.

(6) Aus dem Vorstehenden wird der Schluss gezogen, dass
nach Artikel 8 Absatz 9 der Grundverordnung die mit
dem Beschluss 96/252/EG angenommenen Verpflichtun-
gen für beide betroffenen Unternehmen in Thailand wi-
derrufen werden sollten.

(7) Parallel zu diesem Beschluss hat der Rat mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1496/2004 die Verordnung (EG) Nr.
964/2003 zur Einführung eines endgültigen Antidum-
pingzolls auf die Einfuhren bestimmter Rohrformstücke,
Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke mit
Ursprung unter anderem in Thailand geändert und einen
endgültigen Antidumpingwertzoll auf die Einfuhren der
genannten, von den betroffenen Unternehmen hergestell-
ten Waren eingeführt —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die Annahme der Verpflichtungen, die von Awaji Sangyo (Thai-
land) Co. Ltd, Samutprakarn, und TTU Industrial Corp. Ltd,
Bangkok, im Rahmen des Antidumpingverfahrens betreffend
die Einfuhren bestimmter Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke
und Rohrverbindungsstücke aus Eisen oder Stahl mit Ursprung
unter anderem in Thailand angeboten wurden, wird widerrufen.

Artikel 2

Artikel 1 Buchstabe b) des Beschlusses 96/252/EG wird wie
folgt geändert:

Die Bezugnahmen auf Awaji Sangyo (Thailand) Co. Ltd, Samut-
prakarn, und auf TTU Industrial Corp. Ltd, Bangkok, werden
gestrichen.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 28. Juli 2004

Für die Kommission
Pascal LAMY

Mitglied der Kommission

DEL 275/16 Amtsblatt der Europäischen Union 25.8.2004



BESCHLUSS DER KOMMISSION

vom 6. August 2004

über die Einsetzung einer Beratenden Gruppe für die Lebensmittelkette sowie für Tier- und Pflan-
zengesundheit

(2004/613/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In ihrem Weißbuch „Europäisches Regieren“ (1), das am
25. Juli 2001 angenommen wurde, hat sich die Kommis-
sion verpflichtet, den Prozess der Politikgestaltung der
Europäischen Union weiter zu öffnen, um damit eine
stärkere Beteiligung der Bürger und der Verbände bei
ihrer Konzipierung und Anwendung zu gewährleisten.

(2) Die Kommission nahm am 11. Dezember 2002 die Mit-
teilung „Hin zu einer verstärkten Kultur der Konsultation
und des Dialogs — allgemeine Grundsätze und Mindest-
standards für die Konsultation betroffener Parteien durch
die Kommission“ (2) an, um den Kommissionsdienststel-
len ein kohärentes Konzept für den Konsultationsprozess
zur Verfügung zu stellen und die Transparenz der Kon-
sultationen zu vergrößern.

(3) Die Kommission muss die Verbraucher sowie die von
den Fragen im Zusammenhang mit der Etikettierung
und der Aufmachung von Lebensmitteln und Futtermit-
teln, der Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit, der
menschlichen Ernährung im Zusammenhang mit dem
Lebensmittelrecht, der Tiergesundheit und dem Tier-
schutz sowie der Pflanzengesundheit betroffenen sozio-
ökonomischen Kreise konsultieren und informieren.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Fest-
legung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen
des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen
Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (3) sieht vor,
dass bei der Erarbeitung, Bewertung und Überprüfung
des Lebensmittelrechts unmittelbar oder über Vertre-
tungsgremien in offener und transparenter Weise eine
Konsultation der Öffentlichkeit durchzuführen ist, es sei
denn, diese ist aus Dringlichkeitsgründen nicht möglich.

(5) Das von der Kommission am 12. Januar 2000 angenom-
mene „Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit“ (4) sieht die
Einsetzung einer beratenden Gruppe für die Lebensmit-
telsicherheit vor, wobei die bestehenden beratenden Aus-
schüsse neu zu organisieren sind (Maßnahme 81).

(6) Der Beratende Lebensmittelausschuss wurde mit dem Be-
schluss 80/1073/EWG der Kommission (5) eingesetzt.

(7) Mit dem Beschluss 98/235/EWG der Kommission (6)
wurden weitere beratende Ausschüsse im Bereich der ge-
meinsamen Agrarpolitik eingesetzt.

(8) Die Erfahrung hat gezeigt, dass die verschiedenen bera-
tenden Ausschüsse zu Themen im Zusammenhang mit
der Lebensmittelkette sowie der Tier- und Pflanzenge-
sundheit neu organisiert werden müssen und dass ihre
Funktionsweise verbessert werden muss.

(9) Es müssen ständige Systeme zur Konsultation der Bürger
auf europäischer Ebene im Verlauf der Ausarbeitung, der
Bewertung und der Überprüfung der Gemeinschaftsvor-
schriften im Bereich Lebensmittel eingerichtet werden.

(10) Angesichts der Tatsache, dass ein globales Konzept der
Lebensmittelkette sowie der Tier- und Pflanzengesundheit
zur Sicherstellung des Verbraucherschutzes erforderlich
ist, sollten in den Bereich der Konsultationssysteme
auch alle Fragen im Zusammenhang mit den Rechtsvor-
schriften im Bereich der Lebensmittel aufgenommen wer-
den, wozu auch die mit der Etikettierung und Aufma-
chung von Lebensmitteln und Futtermitteln, der Lebens-
mittel- und Futtermittelsicherheit, der menschlichen Er-
nährung im Zusammenhang mit dem Lebensmittelrecht,
der Tiergesundheit sowie der Aspekte des Tierschutzes
und der verschiedenen Bereiche der Pflanzengesundheit
zählen, wie zum Beispiel Pflanzenschutz, Pflanzenschutz-
mittel und ihre Rückstände sowie die Bedingungen für
den Verkehr mit Saatgut und Vermehrungsmaterial, ein-
schließlich der biologischen Vielfalt und der damit ver-
bundenen Bereiche des gewerblichen Rechtsschutzes.
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(11) Da der Bereich dieser Konsultation sehr groß ist und
folglich eine Vielzahl von Parteien betroffen sind, können
die ständigen Konsultationssysteme nur über die auf eu-
ropäischer Ebene angesiedelten Vertretungsgremien der
Lebensmittelkette sowie der Tier- und Pflanzengesundheit
sinnvoll funktionieren, wenngleich die unmittelbare Kon-
sultation der Bürger nach wie vor möglich sein muss.

(12) Die betroffenen sozioprofessionellen Kreise, einschließlich
der Verbraucherverbände der Mitgliedstaaten, haben Ver-
tretungen auf Ebene der Europäischen Union eingesetzt,
die mit der Lebensmittelkette sowie der Tier- und Pflan-
zengesundheit zusammenhängende Interessen auf euro-
päischer Ebene vertreten sollen.

(13) Die Qualität der Konsultationssysteme setzt voraus, dass
ein unmittelbarer Austausch zwischen der Kommission
und den auf europäischer Ebene angesiedelten Vertre-
tungsgremien in strukturierten Sitzungen im Rahmen ei-
ner beratenden Gruppe über das Arbeitsprogramm der
Kommission im Bereich Lebensmittel stattfinden kann.

(14) Aus Gründen der praktischen Sitzungsorganisation darf
die Zusammensetzung der beratenden Gruppe nicht zu
breit angelegt sein, und gleichzeitig müssen alle Interes-
sen der Lebensmittelkette sowie der Tier- und Pflanzen-
gesundheit ausreichend vertreten sein. Da die Gruppe
insbesondere zum Arbeitsprogramm der Kommission
konsultiert wird, ist es außerordentlich wichtig, dass die-
jenigen Gremien vertreten sind, die die allgemeinen Inte-
ressen im Zusammenhang mit der Lebensmittelkette so-
wie der Tier- und Pflanzengesundheit am besten vertreten
können.

(15) Damit Wirksamkeit und Transparenz der Arbeiten der
Gruppe gewährleistet sind, ermöglichen ihre Arbeitsmo-
dalitäten die Einberufung von Sitzungen in Arbeitsgrup-
pen, die erforderlichenfalls auf andere Personen oder be-
troffene Organisationen ausgedehnt werden können.

(16) Aus Gründen der Klarheit sollte der Beschluss
80/1073/EWG aufgehoben werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Bei der Kommission wird eine Beratende Gruppe für die Lebens-
mittelkette sowie für Tier- und Pflanzengesundheit, nachstehend
als die „Gruppe“ bezeichnet, eingesetzt.

Artikel 2

Auftrag

(1) Die Kommission konsultiert die Gruppe zu ihrem Ar-
beitsprogramm in folgenden Bereichen:

— Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit,

— Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln und Fut-
termitteln,

— menschliche Ernährung im Zusammenhang mit dem Le-
bensmittelrecht,

— Tiergesundheit und Tierschutz,

— Fragen im Zusammenhang mit dem Pflanzenschutz, mit
Pflanzenschutzmitteln und ihren Rückständen sowie mit
den Bedingungen für den Verkehr mit Saatgut und Vermeh-
rungsmaterial, einschließlich der biologischen Vielfalt und
der damit zusammenhängenden Bereiche des gewerblichen
Rechtsschutzes.

(2) Darüber hinaus kann die Kommission die Gruppe zu
allen Maßnahmen konsultieren, die sie in diesen Bereichen zu
treffen oder vorzuschlagen beabsichtigt.

Artikel 3

Zusammensetzung der Gruppe

(1) Die Gruppe setzt sich zusammen aus höchstens 45 Ver-
tretern von auf europäischer Ebene angesiedelten Vertretungs-
gremien. Letztere müssen die Vertretung der mit den in Artikel
2 Absatz 1 genannten Bereichen zusammenhängenden Interes-
sen zum Ziel haben und folgende Kriterien erfüllen: allgemeiner
Charakter der vertretenen Interessen, eine sich auf alle oder die
meisten Mitgliedstaaten erstreckende Vertretung und dauerhaftes
Bestehen auf Gemeinschaftsebene, wodurch ein unmittelbarer
Zugang zur Sachkunde der Mitglieder für die Ausarbeitung
von koordinierten und raschen Reaktionen möglich ist.

(2) Binnen einem Monat nach Annahme des vorliegenden
Beschlusses fordert die Kommission die an einer Mitgliedschaft
in der Gruppe interessierten Vertretungsgremien auf, ihr Inte-
resse innerhalb eines Monats zu bekunden, dieses zu begründen
und nachzuweisen, in welcher Weise sie die genannten Kriterien
erfüllen.

(3) Die Kommission wählt diejenigen Vertretungsgremien
aus, die die genannten Kriterien am besten erfüllen, und erstellt
eine Liste, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht
wird.

(4) Jedes ausgewählte Vertretungsgremium trägt Sorge für die
Koordination der internen Konsultations- und Informationsar-
beiten, so dass es die Interessen, die es vertritt, möglichst re-
präsentativ darstellen kann.

Artikel 4

Organisationsmodalitäten

(1) Die Gruppe tritt grundsätzlich zweimal jährlich am Sitz
der Kommission und immer dann, wenn die Kommission dies
für erforderlich hält, zusammen.
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(2) Zur Prüfung spezifischer Fragestellungen können auf der
Grundlage eines von der Gruppe erteilten Auftrags oder wenn
sich dies als erforderlich erweist, Arbeitsgruppen gebildet wer-
den.

(3) Die Kommission kann Sachverständige oder Beobachter,
einschließlich Vertretungsgremien aus Drittländern, zu den Ar-
beiten der Gruppe oder der Arbeitsgruppen einladen, sofern sich
dies als nützlich und erforderlich erweist.

(4) Die Gruppe sowie die Arbeitsgruppen treten gemäß den
von der Kommission festgelegten Modalitäten und Terminen
zusammen. Die Kommission hat den Vorsitz inne.

(5) Die Gruppe gibt sich eine Geschäftsordnung auf der
Grundlage eines von der Kommission vorgelegten Entwurfs.
Die Kommissionsdienststellen nehmen die Sekretariatsgeschäfte
der Sitzungen und Arbeiten der Gruppe einschließlich derjeni-
gen der Arbeitsgruppen wahr.

(6) Die Kommission sorgt für die Bekanntmachung der Ar-
beiten der Gruppe.

Artikel 5

Vertraulichkeit

Die Mitglieder der Gruppe, die gelegentlich teilnehmenden Sach-
verständigen sowie alle anderen als Beobachter zu den Sitzun-
gen der Gruppe eingeladenen Personen sind verpflichtet, die
ihnen durch die Arbeiten der Gruppe oder ihrer Arbeitsgruppen

zur Kenntnis gelangten Informationen nicht zu verbreiten, wenn
die Kommission diese Informationen als vertraulich bezeichnet
hat. In diesem Fall kann die Kommission entscheiden, dass nur
die Mitglieder der Gruppe diese Informationen erhalten und an
den Sitzungen teilnehmen.

Artikel 6

Schlussbestimmung

Der Beschluss 80/1073/EWG zur Einführung einer neuen Sat-
zung des Beratenden Lebensmittelausschusses wird aufgehoben.

Artikel 7

Inkrafttreten

Der vorliegende Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Brüssel, den 6. August 2004

Im Namen der Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 24. August 2004

mit Maßnahmen zum Schutz gegen die hochpathogene Geflügelpest in der Republik Südafrika

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2004) 3293)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2004/614/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli
1991 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinärkontrol-
len von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten
Tieren und zur Änderung der Richtlinien 89/662/EWG,
90/425/EWG und 90/675/EWG (1), insbesondere auf Artikel
18 Absätze 6 und 7,

gestützt auf die Richtlinie 97/78/EWG des Rates vom 18. De-
zember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für die Veterinär-
kontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführ-
ten Erzeugnissen (2), insbesondere auf Artikel 22 Absätze 1
und 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Geflügelpest ist eine hochinfektiöse Viruserkrankung
von Geflügel und Vögeln, die schnell epidemische Aus-
maße annehmen und die Tiergesundheit und öffentliche
Gesundheit ernsthaft gefährden sowie die Produktivität
der Geflügelwirtschaft stark beeinträchtigen kann.

(2) Es besteht die Gefahr, dass der Auslöser der Krankheit
über den internationalen Handel mit lebendem Geflügel
und Geflügelerzeugnissen eingeschleppt werden kann.

(3) Am 6. August 2004 hat die Republik Südafrika zwei
Ausbrüche der hochpathogenen Geflügelpest in Laufvö-
gelbetrieben in der Provinz Eastern Cape bestätigt.

(4) Der entdeckte Virusstamm gehört zum Subtyp H5N2
und unterscheidet sich somit von dem Stamm, der der-

zeit die Geflügelpestepidemie in Asien verursacht. Nach
derzeitiger Erkenntnis stellt dieser Subtyp ein geringeres
Risiko für die öffentliche Gesundheit dar als der in Asien
auftretende Virusstamm vom Subtyp H5N1.

(5) Derzeit darf die Republik Südafrika nur lebende Laufvö-
gel und ihre Bruteier und frisches Fleisch von Laufvögeln
sowie Fleischerzeugnisse/Fleischzubereitungen, die Lauf-
vogelfleisch enthalten, und andere Vögel als Geflügel in
die Gemeinschaft ausführen.

(6) Die zuständigen Behörden der Republik Südafrika haben
die Zertifizierung von lebenden Laufvögeln, ihrem Fleisch
und bestimmten Fleischerzeugnissen für die Ausfuhr in
die Europäische Union jedoch am 6. August 2004 aus-
gesetzt, bis die Lage deutlicher geworden ist.

(7) Angesichts des Risikos der Seucheneinschleppung in die
Gemeinschaft wurde die Einfuhr von lebenden Laufvö-
geln und ihren Bruteiern, frischem Fleisch von Laufvö-
geln, Fleischzubereitungen oder Fleischerzeugnissen, die
aus solchem Fleisch bestehen oder dieses enthalten, von
Vögeln, die nach dem 16. Juli 2004 geschlachtet wurden,
aus der Republik Südafrika mit der Entscheidung
2004/594/EG (3) der Kommission ab 10. August 2004
ausgesetzt.

(8) Gemäß der Entscheidung 2000/666/EG (4) der Kommis-
sion ist die Einfuhr von anderen Vögeln als Geflügel aus
allen Mitgliedstaaten der OIE (Weltorganisation für Tier-
gesundheit) zugelassen, sofern das Ursprungsland Tierge-
sundheitsgarantien bietet und in den Mitgliedstaaten nach
der Einfuhr strenge Quarantänemaßnahmen angewandt
werden.

(9) Die Einfuhr von anderen Vögeln als Geflügel einschließ-
lich als Heimtiere gehaltenen Vögeln in Begleitung ihres
Besitzers aus der Republik Südafrika wurde jedoch mit
der Entscheidung 2004/594/EG als zusätzliche Maß-
nahme ebenfalls ausgesetzt, um jedes mögliche Risiko
des Auftretens der Seuche in Quarantänestationen der
Mitgliedstaaten auszuschließen.
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(10) In der Entscheidung 97/222/EG (1) der Kommission sind
die Drittländer, aus denen die Mitgliedstaaten die Einfuhr
von Fleischerzeugnissen genehmigen können, sowie Be-
handlungen festgelegt, mit denen sich das Risiko, dass
Seuchenerreger über derartige Erzeugnisse übertragen
werden, verhindern lässt. Die Art der Behandlung richtet
sich nach dem Gesundheitsstatus des Herkunftslandes in
Bezug auf die Tierart, von der das Fleisch gewonnen
wurde. Um eine unnötige Belastung des Handels zu ver-
meiden, sollte die Einfuhr von Laufvogelfleischerzeugnis-
sen mit Ursprung in der Republik Südafrika, die auf einer
Temperatur von mindestens 70 ° Celsius (Temperatur des
gesamten Erzeugnisses) hitzebehandelt wurden, weiterhin
zugelassen werden.

(11) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (2) des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates ist die Einfuhr un-
behandelter Jagdtrophäen von Wildvögeln mit Ursprung
in der Republik Südafrika zurzeit zulässig. Angesichts der
gegenwärtigen Geflügelpestsituation sollten diese Einfuh-
ren ausgesetzt werden, um jegliches Risiko der Erreger-
einschleppung in die Gemeinschaft auszuschließen.

(12) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 ist die Ein-
fuhr unbehandelter Federn und Federnteile mit Ursprung
in der Republik Südafrika zurzeit zulässig. Angesichts der
gegenwärtigen Geflügelpestsituation sollten diese Einfuh-
ren ausgesetzt werden, um jegliches Risiko der Erreger-
einschleppung in die Gemeinschaft auszuschließen. Die
Einfuhr von Federn kann jedoch vorbehaltlich der Vor-
lage eines Handelspapiers, aus dem hervorgeht, dass die
Federn einer bestimmten Behandlung unterzogen wur-
den, genehmigt werden.

(13) Hygienekontrollen von Rohmaterial zur Herstellung von
Futtermitteln, Arzneimitteln oder technischen Produkten
ermöglichen den Ausschluss überwachter Einfuhren sol-
cher Erzeugnisse vom Geltungsbereich dieser Entschei-
dung.

(14) Die für das gesamte Hoheitsgebiet der Republik Südafrika
geltenden Schutzmaßnahmen sollten daher verlängert
und die Entscheidung 2004/594/EG aufgehoben werden.

(15) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Bestimmungen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschus-
ses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr von folgenden Erzeugnis-
sen aus dem Hoheitsgebiet der Republik Südafrika aus:

— lebende Laufvögel und Bruteier dieser Arten,

— andere Vögel als Geflügel, einschließlich als Heimtiere ge-
haltene Vögel in Begleitung ihres Besitzers.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die Einfuhr von folgenden Erzeugnis-
sen aus dem Hoheitsgebiet der Republik Südafrika aus:

— frisches Fleisch von Laufvögeln,

— Fleischzubereitungen und Fleischerzeugnisse, die aus Fleisch
dieser Arten bestehen oder solches enthalten,

— unbehandelte Jagdtrophäen von Vögeln jeder Art,

— unbehandelte Federn und Federnteile.

Artikel 3

(1) Abweichend von Artikel 2 genehmigen die Mitgliedstaa-
ten die Einfuhr der darin genannten Erzeugnisse, soweit das
Fleisch von Tieren stammt, die vor dem 16. Juli 2004 ge-
schlachtet wurden.

(2) In den Veterinärbescheinigungen, die die in Absatz 1 ge-
nannten Erzeugnisse begleiten, wird je nach betroffener Tierart
folgender Wortlaut hinzugefügt:

„Frisches Laufvogelfleisch/Fleischerzeugnis, das Laufvogel-
fleisch enthält oder aus solchem besteht/Fleischzubereitung,
die Laufvogelfleisch enthält oder aus solchem besteht (*),
von Vögeln, die vor dem 16. Juli 2004 gemäß Artikel 3
Absatz 1 der Entscheidung 2004/614/EG geschlachtet wur-
den.

___________
(*) Nichtzutreffendes streichen.“.
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(3) Abweichend von Artikel 2 genehmigen die Mitgliedstaa-
ten die Einfuhr von Fleischerzeugnissen, die Fleisch von Lauf-
vögeln enthalten oder aus solchem bestehen, wenn das Fleisch
dieser Arten einer der spezifischen Behandlungen gemäß den
Punkten B, C oder D in Teil IV des Anhangs der Entscheidung
97/222/EG der Kommission unterzogen wurde.

(4) Um eingeführt werden zu können, müssen behandelte
Federn oder Federnteile (ausgenommen behandelte Zierfedern,
behandelte Federn, die Reisende zum privaten Gebrauch im
persönlichen Reisegepäck mitführen, oder behandelte Federn,
die Privatpersonen zu nicht gewerblichen Zwecken zugesendet
werden) von einem Handelspapier begleitet sein, aus dem her-
vorgeht, dass die behandelten Federn oder Federnteile einer
Dampfspannung ausgesetzt oder nach einem anderen Verfahren
behandelt wurden, das gewährleistet, dass keine Krankheitserre-
ger übertragen werden.

Artikel 4

Die Entscheidung 2004/594/EG wird aufgehoben.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten ändern ihre Einfuhrvorschriften, um sie mit
dieser Entscheidung in Einklang zu bringen und geben die er-

lassenen Vorschriften unverzüglich auf angemessene Weise öf-
fentlich bekannt. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon
in Kenntnis.

Artikel 6

Diese Entscheidung wird vor dem Hintergrund der Entwicklung
der Seuchenlage und der von den Veterinärbehörden der Repub-
lik Südafrika übermittelten Informationen erneut überprüft.

Artikel 7

Diese Entscheidung gilt bis zum 1. Januar 2005.

Artikel 8

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 24. August 2004

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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